
AB DEM 1. JANUAR 2025

OBLIGATORISCHE 
TANKVIGNETTE

Auflagen zum Betrieb und Unterhalt

INFORMATION FÜR INHABER  
VON HEIZÖLTANKS



 Obligatorische Tankvignette

Ab dem 1. Januar 2025 ist die Tank- 
vignette obligatorisch für alle Tankanlagen 
ab einem Fassungsvermögen von 451 
Litern. Ab diesem Datum dürfen Heizöllie-
feranten vignettenlose Anlagen nicht mehr 
befüllen.

   
 Wozu eine Vignette?

Die Kontrollvignette dient der Identifizierung 
der im Wallis betriebenen Heizöltanks und 
weist deren Konformität nach, um jegliche 
Wasserverschmutzung zu verhindern.

   
Wo kann die Vignette bezogen werden?

Nur zugelassene Tankrevisionsfirmen sind 
befugt, die Kontrollvignette anzubringen 
(siehe Liste auf der Rückseite).

Es liegt in der Verantwortung des Tank-
inhabers, sich mit einem Revisions-
unternehmen in Verbindung zu setzen 
um rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren 
und eine Unterbrechung seiner Heizung zu 
vermeiden. 

    
Wie vorgehen, wenn Sie Ihre    

 Tankanlage nicht mehr benützen?

Sie muss in jedem Fall von einem an-
erkannten Revisionsunternehmen ausser
Betrieb gesetzt werden. Diese Anforderung 
gilt auch für Tanks, die umplatziert,
verkauft oder entsorgt werden.



  
Verantwortlichkeiten der Tankinhaber

Nach Art. 22 GSchG (Gewässerschutzgesetz) hat 
der Tankinhaber dafür zu sorgen, dass die zum 
Schutz der Gewässer erforderlichen Einrichtun-
gen einwandfrei betrieben und gewartet werden. 

Er muss sicherstellen, dass alle Eingriffe an der 
Anlage von zugelassenen Revisionsunternehmen 
durchgeführt werden und zusammen mit den 
entsprechenden Rapporten und/oder Kontrollzer-
tifikaten an die Dienststelle für Umwelt gemeldet 
werden.

Gesetzliche Grundlagen

-  Gewässerschutzgesetz 
 (GSchG, Art. 22)

-  Kantonales Gewässerschutzgesetz 
 (GSchG, Art. 35 Abs. 2-4)

-  Luftreinhalteverordnung
 (LRV, Anhang 3, Ziff. 415)

SPECIMEN



Öko-Heizöl

Ab dem 1. Juni 2023 darf nur noch Öko-Heizöl 
verwendet werden. Dieses weist dank sehr niedri-
gen Schwefel- und Stickstoffgehalten eine höhere 
Qualität auf, reduziert die Schadstoffemissionen in 
die Luft (SO2, NOx) erheblich und ist leistungsfähi-
ger, da es weniger Rückstände produziert und die 
Lebensdauer der Anlagen verlängert. Öko-Heizöl 
trägt zu einer besseren Luftqualität bei. 

  

Empfehlung für die Umstellung 
 auf Öko-Heizöl

Um den aus dem normalen Heizöl stam-
menden Ölschlamm auf dem Tankboden 
zu entfernen, eine Verstopfung Ihrer 
Brenner bei der Umstellung auf Öko-
Heizöl zu vermeiden und einen reibungs-
losen Betrieb Ihrer Heizungsanlage zu 
gewährleisten, wird eine Tankreinigung 
(mitsamt allen Leitungen) durch eine 
zugelassene Revisionsunternehmung 
dringend empfohlen (siehe Liste auf der 
Rückseite). Heizungs-Installateure sowie 
Heizöllieferanten sind dazu nicht befugt. 

Die Empfehlung, Ihre Tankanlage zu reini-
gen, gilt auch, wenn Sie Ihre Heizung
bereits mit Öko-Heizöl betreiben.



Revisionsfirmen*

*im Wallis ansässig

A-Z Citerne Sàrl  076 805 19 50 
1950 Sitten

Chablais Citerne Sàrl 076 538 23 17 
1920 Martigny

Citerna SA 027 346 18 80 
1963 Vétroz

Citernit-Troistorrents SA 024 477 21 70 
1872 Troistorrents

CleanCit Sàrl 024 471 96 56 
1870 Monthey

Fellay Pierre 027 722 19 61 
1921 Martigny-Croix

Gebr. Gsponer AG 027 934 15 43 
3942 St. German

KB Heizungsservice 
GmbH 

078 602 29 04 
3910 Saas-Grund

Tankwall AG 027 946 17 67 
3930 Visp



Unterstützt durch

Citec Suisse  Schweiz. Dachverband  
 der Tankfirmen

Oilcit Walliser Verband der   
 Brennstoffhändler und   
 Tankkontrolleure

AREB  Verband Westschweizer   
 Brennerfirmen für Heizöl und Gas

WKMV  Walliser Kaminfeger-  
 Meister Verband

ARCC  Verband Westschweizer   
 Verbrennungs-Kontrolleure

Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung unter:

sen-tank@admin.vs.ch

Dieser Flyer kann (auf deutsch oder 
französisch) unter folgender Adresse  
von der Webseite der Dienststelle für 
Umwelt heruntergeladen werden:

www.vs.ch/de/web/sen/tank

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
Dienststelle für Umwelt (DUW)
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